
§ 19 
 

§ 19) Vereins-Jugend 

Die Jugend führt und verwaltet sich 

selbstständig und entscheidet über die 

Verwendung der ihr zufließenden Mittel. Das 

nähere regelt die Jugendordnung. 

 

§ 19 Vereins-Jugend 

1. Die Jugend führt und verwaltet sich 

selbstständig und entscheidet über die 

Verwendung der ihr zufließenden Mittel. Das 

nähere regelt die Jugendordnung. 

 

2.  Es finden Vereinsjugendtage gemäß der 

Jugendordnung statt.  

 

 
Die Aufnahme der Vereinsjugendtage in die Satzung erhöht in erster Linie die 
Verbindlichkeit. Jugend im Sinne der Vereins-Jugend sind alle aktiv in einer Abteilung des 
DSC Arminia Bielefeld Sport betreibenden Jugendlichen (vgl. § 6.5).  
Der Vereinsjugendtag stellt ein verbindendes Element zwischen den zahlreichen 
Sportabteilungen des DSC dar und war bisher lediglich in der Jugendordnung verankert. 
Dass dieser durch den Satzungsstatus einer größeren Zahl Mitglieder bekannt wird und 
gleichzeitig eine verbindlichere Stellung bekommt, ist ganz im Sinne des ASC, welcher 
abteilungsübergreifende Kontakte und Aktivitäten als eines seiner Ziele definiert.  
 


